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Wirtschaftsstrafgesetz 1954

in der Fassung vom 3.6.1975 (BGBl. I 1313)
zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.8. 2021 (BGBl. I S. 3436)

§ 5 Mietpreisüberhöhung

§ 6 Durchführung einer baulichen Veränderung in missbräuchlicher 
Weise

§ 8 Abführung des Mehrerlöses

§ 9 Rückerstattung des Mehrerlöses

§ 10 Selbständige Abführung des Mehrerlöses
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§ 5 WiStG

§ 5 Mietpreisüberhöhung

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig für die Vermietung von Räumen zum Wohnen oder damit 
verbundene Nebenleistungen unangemessen hohe Entgelte fordert, sich versprechen lässt oder annimmt. 

(2) Unangemessen hoch sind Entgelte, die infolge der Ausnutzung eines geringen Angebots an vergleichbaren Räumen die 
üblichen Entgelte um mehr als 20 vom Hundert übersteigen, die in der Gemeinde oder in vergleichbaren Gemeinden für 
die Vermietung von Räumen vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage oder damit verbundene 
Nebenleistungen in den letzten sechs Jahren vereinbart oder, von Erhöhungen der Betriebskosten abgesehen, geändert 
worden sind. 2Nicht unangemessen hoch sind Entgelte, die zur Deckung der laufenden Aufwendungen des Vermieters 
erforderlich sind, sofern sie unter Zugrundelegung der nach Satz 1 maßgeblichen Entgelte nicht in einem auffälligen 
Missverhältnis zu der Leistung des Vermieters stehen.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. 
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Wirtschaftsstrafgesetz 1954

 Rechtsprechung des BGH vom 28. 1. 2004 – VIII ZR 190/03: 
Es muss nachgewiesen werden, 
- dass eine Zwangslage beim Mietinteressenten bestand
- dass der Vermieter hiervon Kenntnis hatte 
Änderung § 5 Absatz 2: Streichung des besonderen subjektiven 
Merkmals „Ausnutzen“

 Angespannter Wohnungsmarkt anstatt Mangellage
 Erhöhung der Bußgeldandrohung 
 Ergänzung entsprechend § 558 BGB (energetische Beschaffenheit)
 Erleichterung des Nachweises der ortsüblichen Vergleichsmiete
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§ 5 WiStG

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig für die Vermietung von Räumen 
zum Wohnen oder damit verbundene Nebenleistungen unangemessen hohe Entgelte 
fordert, sich versprechen lässt oder annimmt. 

(2) Unangemessen hoch sind Entgelte, die infolge der Ausnutzung bei Vorliegen eines 
geringen Angebots an vergleichbaren Räumen die üblichen Entgelte um mehr als 20 vom 
Hundert übersteigen […]  

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend einhunderttausend 
Euro geahndet werden 

BR-Ds. Hamburg vom 6.3.13, 176/13; Bayern vom  23.10.19,  527/19; 
Bundesrat vom 8.1.2020, Drucksache 19/16397

BT-Ds. Die Linke 21/134 (6.11.2025 abgelehnt); Grüne 21/222 



Tietzsch 2025

Mangellage stadtweit?
§ 5 WiStG

(2) Unangemessen hoch sind Entgelte, die bei Vorliegen eines geringen Angebots an 
vergleichbaren Räumen in der Gemeinde oder einem Teil der Gemeinde die üblichen 
Entgelte um mehr als 20 vom Hundert übersteigen, die in der Gemeinde oder in 
vergleichbaren Gemeinden für die Vermietung von Räumen vergleichbarer Art, Größe, 
Ausstattung, Beschaffenheit und Lage in den letzten sechs Jahren vereinbart oder damit 
verbundene Nebenleistungen in den letzten sechs Jahren vereinbart oder, von Erhöhungen 
der Betriebskosten abgesehen, geändert worden sind... 

BR-Ds. Hamburg vom 6.3.13, 176/13, hier bereits unter Berücksichtigung der 
Streichung des Merkmals „Ausnutzen“



Tietzsch 2025

Angespannter Wohnungsmarkt anstatt Mangellage? 
§ 5 WiStG

Unangemessen hoch sind Entgelte, die in einem  Gebiet mit angespanntem

Wohnungsmarkt  infolge der Ausnutzung eines geringen Angebots an vergleichbaren 

Räumen die üblichen Entgelte um mehr als 20 vom Hundert übersteigen, die in der Gemeinde 

oder in vergleichbaren Gemeinden für die Vermietung von Räumen vergleichbarer Art, Größe, 

Ausstattung, Beschaffenheit und Lage oder damit verbundene Nebenleistungen in den letzten 

sechs Jahren vereinbart oder, von Erhöhungen der Betriebskosten abgesehen, geändert 

worden sind. Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten liegen vor, wenn die 

ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen in einer Gemeinde oder 

einem Teil der Gemeinde zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist.
 

Raabe, Stellungnahme 2024 für BT
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 Anpassung an § 558 BGB
§ 5 WiStG

(2) Unangemessen hoch sind Entgelte, die bei Vorliegen eines geringen Angebots an 
vergleichbaren Räumen die üblichen Entgelte um mehr als 20 vom Hundert übersteigen, 
die in der Gemeinde oder in vergleichbaren Gemeinden für die Vermietung von Räumen 
vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage einschließlich der 
energetischen Ausstattung und Beschaffenheit in den letzten sechs Jahren vereinbart oder 
damit verbundene Nebenleistungen in den letzten sechs Jahren vereinbart oder, von 
Erhöhungen der Betriebskosten abgesehen, geändert worden sind…

Rainer Tietzsch
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Feststellung der ortsüblichen Vergleichsmiete im Einzelfall?

§ 5 WiStG
§ 558d BGB Qualifizierter Mietspiegel

(1) Ein qualifizierter Mietspiegel ist ein Mietspiegel, der nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen 
erstellt und von der nach Landesrecht zuständigen Behörde oder von Interessenvertretern der Vermieter und 
der Mieter anerkannt worden ist. Entspricht ein Mietspiegel den Anforderungen, die eine nach § 558c Absatz 5 
erlassene Rechtsverordnung an qualifizierte Mietspiegel richtet, wird vermutet, dass er nach anerkannten 
wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt wurde. Haben die nach Landesrecht zuständige Behörde und 
Interessenvertreter der Vermieter und der Mieter den Mietspiegel als qualifizierten Mietspiegel anerkannt, so 
wird vermutet, dass der Mietspiegel anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen entspricht.

(2) Der qualifizierte Mietspiegel ist im Abstand von zwei Jahren der Marktentwicklung anzupassen. Dabei kann 
eine Stichprobe oder die Entwicklung des vom Statistischen Bundesamt ermittelten Preisindexes für die 
Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland zugrunde gelegt werden. Nach vier Jahren ist der 
qualifizierte Mietspiegel neu zu erstellen.

(3) Ist die Vorschrift des Absatzes 2 eingehalten, so wird vermutet, dass die im qualifizierten Mietspiegel 
bezeichneten Entgelte die ortsübliche Vergleichsmiete wiedergeben.
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Vermutungsregelung anstatt Sachverständigengutachten?

§ 5 WiStG

Als letzter Satz an § 5 Absatz 2 anfügen oder als Absatz 2a:

(2a) Besteht in der Gemeinde ein qualifizierter Mietspiegel, dann ist die dort 
verzeichnete Miete als übliches Entgelt zugrunde zu legen.

Rainer Tietzsch, 2025
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Mindestbetrag für Bußgeld?
§ 5 WiStG

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend einhunderttausend 
Euro geahndet werden.

Mindestbetrag?

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von mindestens fünftausend bis zu 
einhunderttausend Euro geahndet werden.

Rainer Tietzsch 2025
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Besten Dank! 
Rainer Tietzsch
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§ 6 WiStG
§ 6 Durchführung einer baulichen Veränderung in missbräuchlicher Weise

(1) Ordnungswidrig handelt, wer in der Absicht, einen Mieter von Wohnraum hierdurch zur 
Kündigung oder zur Mitwirkung an der Aufhebung des Mietverhältnisses zu veranlassen, eine 
bauliche Veränderung in einer Weise durchführt oder durchführen lässt, die geeignet ist, zu 
erheblichen, objektiv nicht notwendigen Belastungen des Mieters zu führen.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu hunderttausend Euro geahndet 
werden.
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§ 8 WiStG
§ 8 Abführung des Mehrerlöses

(1) Hat der Täter durch eine Zuwiderhandlung im Sinne der §§ 1 bis 6 einen höheren als den 
zulässigen Preis erzielt, so ist anzuordnen, daß er den Unterschiedsbetrag zwischen dem 
zulässigen und dem erzielten Preis(Mehrerlös) an das Land abführt, soweit er ihn nicht 
auf Grund einer rechtlichen Verpflichtung zurückerstattet hat.  Die Abführung kann auch 
angeordnet werden, wenn eine rechtswidrige Tat nach den §§ 1 bis 6 vorliegt, der Täter 
jedoch nicht schuldhaft gehandelt hat oder die Tat aus anderen Gründen nicht geahndet 
werden kann.

(2) Wäre die Abführung des Mehrerlöses eine unbillige Härte, so kann die Anordnung auf 
einen angemessenen

Betrag beschränkt werden oder ganz unterbleiben. Sie kann auch unterbleiben, wenn der 
Mehrerlös gering ist.

(3) Die Höhe des Mehrerlöses kann geschätzt werden. Der abzuführende Betrag ist 
zahlenmäßig zu bestimmen.
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§ 8 Abs. 4 WiStG
§ 8 Abführung des Mehrerlöses

(4) Die Abführung des Mehrerlöses tritt an die Stelle der Einziehung von Taterträgen (§§ 73 
bis 73e und 75 des Strafgesetzbuches, § 29a des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten). 
Bei Zuwiderhandlungen im Sinne des § 1 gelten die Vorschriften des Strafgesetzbuches 
über die Verjährung der Einziehung von Taterträgen entsprechend.
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§ 9 WiStG
§ 9 Rückerstattung des Mehrerlöses

(1) Statt der Abführung kann auf Antrag des Geschädigten die Rückerstattung des 
Mehrerlöses an ihn angeordnet werden, wenn sein Rückforderungsanspruch gegen den 
Täter begründet erscheint.

(2) Legt der Täter oder der Geschädigte, nachdem die Abführung des Mehrerlöses 
angeordnet ist, eine rechtskräftige Entscheidung vor, in welcher der 
Rückforderungsanspruch gegen den Täter festgestellt ist, so ordnet die 
Vollstreckungsbehörde an, daß die Anordnung der Abführung des Mehrerlöses insoweit 
nicht mehr vollstreckt oder der Geschädigte aus dem bereits abgeführten Mehrerlös 
befriedigt wird.

(3) Die Vorschriften der Strafprozeßordnung über die Entschädigung des Verletzten (§§ 403 
bis 406c) sind mit Ausnahme des § 405 Satz 1, § 406a Abs. 3 und § 406c Abs. 2 
entsprechend anzuwenden.
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§ 10 WiStG
§ 10 Selbständige Abführung des Mehrerlöses

(1) Kann ein Straf- oder Bußgeldverfahren nicht durchgeführt werden, so kann die 
Abführung oder Rückerstattung des Mehrerlöses selbständig angeordnet werden, wenn 
im übrigen die Voraussetzungen des § 8 oder § 9 vorliegen.

(2) Ist eine rechtswidrige Tat nach diesem Gesetz in einem Betrieb begangen worden, so 
kann die Abführung des Mehrerlöses gegen den Inhaber oder Leiter des Betriebes und, 
falls der Inhaber eine juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft ist, 
auch gegen diese selbständig angeordnet werden, wenn ihnen der Mehrerlös zugeflossen 
ist.
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